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Gliederung und Zusammensetzung 
des 

Schützengaues Main-Spessart 
 

Mitgliederversammlung 
 

(Gauschützentag) 

Gauschützenmeisteramt 
 

 1. Gauschützenmeister/in 2. Gauschützenmeister/in 
 1. Gauschriftführer/in 1. Gaukassierer/in 
 1. Gausportleiter/in  
  

Gauausschuss 
Stand 01.01.2010 

   
 2. Gausportleiter/in 1. Gaudamenleiter/in 
 3. Gausportleiter/in Mitgliederverwalter/in 
 KK-Referent/in Referent für Auflageschießen 
 Bogen-Referent/in Beisitzer A`burg-Stadt  
 1. Gaujugendleiter/in Beisitzer A`burg-Land 
 2. Gaujugendleiter/in Beisitzer Alzenau 
 3. Gaujugendleiter/in Referent für Böllerschützen 
 Pistolenreferent Fahnenträger 
 Referent/in Rundenwettkampfausweise 
 
    
 Gauehrenschützenmeister   
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Aufgaben und Funktionsbeschreibung  
der Gauvorstandschaft 
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1. und 2. Gauschützenmeister/in 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
 
1.0 Allgemeine Schützengauführung 
 
1.1 Leitung und Vertretung des Schützen-  

 gaues nach innen und außen 
 

1.2 Festlegung der Ziele, Aufgaben und Ent- 
 wicklungen des Gaues in Verbindung 
 mit dem Gauschützenmeisteramt und dem  

Gauausschuß 
 

1.3 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und  1.3.1 Geburtstage 
 Kontaktpflege nach innen und außen, 1.3.2 Vereinsehrungen 
 unter Einbeziehung der Ehren- und Zu- 1.3.3 Verbandsehrungen (BSSB, DSB) 
 schussordnung des Gaues 1.3.4 Öffentliche Ehrungen 
   1.3.5 Gauvorstandsehrungen 
   1.3.6 Besondere Ehrungen 
   1.3.7 Todesfälle 
   1.3.8 Weihnachts- u. Neujahrsgrüße 
 

1.4 Zusammenarbeit mit anderen 1.4.1 Stadt, Landkreis 
   1.4.2 Bezirke, BSSB, DSB 
   1.4.3 Schützenvereine im Gau 
   1.4.4 Vereine und Verbände vor Ort
   1.4.5 sonstige Kontaktpflege 
   
1.5 Planung und Ausführung von Gauver- 1.5.1 Gauschützentag 

 anstaltungen 1.5.2 Gaukönigsball 
   1.5.3 Sitzungen des GSM-Amtes 
   1.5.4  Sitzungen des Gauausschusses 
   1.5.5 sonstige Veranstaltungen, wie  

    z.B. Schützenmeistertagung 
 
1.6 Kontrolle und Durchführung der Beschlüsse 

 von Gauschützenmeisteramt und  
 Gauausschuß 
 

 
2.0 Allgemeine Verwaltung 
 
2.1 Mitgliederwesen 2.1.1 Mitgliederwerbung (Vereine 
    animieren) 
   2.1.2 Mitgliederverwaltung 
   2.1.3 Mitgliederbetreuung 
   2.1.4 Statistik 
   2.1.5 Analyse von Ein- und Austritten 
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2.2 Gaurechtliche Fragen 2.2.1 Einhaltung der Geschäftsordnung 
   2.2.2 Überprüfung der Ordnungen 
   2.2.3 Haftungsfragen 
   2.2.4 Kontakt zum Registergericht 
   2.2.5 Strukturfragen 
   2.2.6 Vertretungsregelung 
 
2.3 Verträge des Schützengaues 2.3.1 Mietverträge 
   2.3.2 Pacht- u. Nutzungsverträge 
   2.3.3 Sponsoring- /Werbeverträge 
 
2.4 Versicherungen 2.4.1 Versicherungsumfang prüfen 
   2.4.2 Besonderer Versicherungsschutz 
    für Sonderbereiche 
   2.4.3 Abschluß von Verträgen in 

Verbindung mit dem 
Gauausschuss 

   2.4.4 Bestandspflege (Beiträge, 
    Prämien, Vergünstigungen, 

Dynamisierung etc.) in 
Verbindung mit dem 
Gauschützenmeisteramt 

 
2.5 Zuschuss- und Förderwesen 2.5.1 Anträge stellen  
   2.5.2 Verwendungsnachweis 
  
2.6 Aus- und Fortbildung 2.6.1 Lehrgangsplätze 
   2.6 2 Zuschußanträge 
   2.6.3 Mitglieder auswählen 
 
2.7 Personalangelegenheiten (zur Zeit keine) 2.7.1 Einstellungen und Entlassungen 
   2.7.2 Stellungen- u. Arbeitsplatzbe- 
    schreibungen 
   2.7.3 Nebenkosten ermitteln 
 
3.0 Planung und Struktur 
 
3.1 Organisation im Gau 3.1.1 Struktur von Gau und 
     Ressorts 
   3.1.2 Interne Organisation 
 
3.2 Terminplanung Gesamtschützengau 3.2.1 Übertragung Routinetermine 
   3.2.2 Ausschüsse des Gaues 
   3.2.3 Jubiläen 
   3.2.4 Kommune etc. 
   3.2.5 Verbände 
   3.2.6 Gesellige Veranstaltungen 
   3.2.7 Trainingslager 
   3.2.8 Sonderveranstaltungen 
   3.2.9 Zusammenarbeit mit 
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   3.2.10 Zusammenarbeit mit 
     Bezirk Unterfranken 
 
 
3.3 Marktanalysen 3.3.1 Bestand, Bedarf, Entwicklung 
   3.3.2 Entwicklung neuer Angebote 
   3.3.3 Werbung und Präsentation 
 
3.4 Gewinnung neuer Mitarbeiter 3.4.1 ehrenamtlicher Mitarbeiter 
  
 
Veranstaltungsplanung 
 
Bei der zeitlichen Planung von Veranstaltungen ist zu berücksichtigen: 
 

·  Hallen- oder Festplatzanmietung 
·  Vertrag mit Musikkapelle 
·  GEMA-Anmeldung 
·  Ordnungsrechtliche Genehmigung (Polizeistunde) 
·  Versicherungsschutz 
·  Gestattung nach § 12 Gaststätten Gesetz einholen 

 
Ansprechen von Zielgruppen 

·  Aktive Mitglieder 
·  Passive Mitglieder 
·  Senioren 

 
 
4.0 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit  
 
4.1 Werbung für den Schützengau 4.1.1 Veranstaltungen mit 
     Präsentationscharakter 
   4.1.2 Technische Mittel 
     - Schaukästen 
     - Plakate, Aushänge 
   4.1.3 Werbung in Schulen und anderen 
     Einrichtungen 
 
4.2 Pressearbeit für den Schützengau, soweit diese nicht durch die jeweiligen 

Referentenselbst getätigt wird. 
 
4.3 Kontaktpflege zu Medien 4.3.1 Zusammenarbeit mit der 
     örtlichen Presse 
   4.3.2 Lokaler Rundfunk und 
     Lokalfernsehen 
   4.3.3 Zusammenarbeit mit Bayer. 
     Schützenzeitung 
 
4.4 Presseveröffentlichungen von 4.4.1 Veranstaltungsvorankündigungen 
   4.4.2 Veranstaltungsberichten (Gau- 
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     jugendtag, Gauschützentag ,Gau- 
     königsball, Meisterehrung)  
   4.4.3 Schießsportberichte von 
     Meisterschaften, Pokalschießen 
     Der einzelnen Referenten, 
     Damenabschlussschießen, Ehr- 
     ungen von Gaufunktionären, usw. 
   4.4.4 Pressefotos 
 
4.5 Entgegennahme von Berichten oder Mitteilungen zur Veröffentlichung vom 

·  Gauschützenmeister 
·  Gausportleiter 
·  Gaudamenleiterin 
·  Gaujugendleitung 
·  jeweiligen Referenten 

 
5.0 Betreuung besonderer Zielgruppen 
 
 - Senioren 
 - Behinderte 
 - Ausländer 
 

·  Sportliche Angebote (Atemgymnastik, autogenes Training, usw.) 
·  Außersportliche Angebote (z.B. Tanz, Ausflug, Kaffeenachmittag, Kegelabende, Filme, 
·  Diavorführungen etc.) 
·  Einrichtung von neuen Gruppen geplant 
·  Zusammenarbeit mit Behörden, Ärzten, Krankenkasse etc. 

 
6.0  Brauchtum  
 
6.1 Pflege und Wahrung des 
 Schützenbrauchtums nach 
 der Satzung des BSSB 
 
 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauschützenmeisteramtes und Gauausschusses als stimmberechtigtes 

Mitglied 
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Gaukassier/in 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
 
1.0 Allgemeine Verwaltung 
 
1.1 Beitrags- und Mahnwesen 1.1.1 Einzugsermächtigung 
   1.1.2 Beitragsstruktur 
   1.1.3 Zahlungsüberwachung 
   1.1.4 Mahnungen 
   1.1.5 Beitreibung 
   1.1.6 Vollstreckung 
   1.1.7 Statistik und Listen 
 
1.2 Versicherungen 1.2.1 Versicherungsumfang prüfen 
   1.2.2 Versicherungsschutz für die 
     wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe 
   1.2.3 Pkw-Versicherungen 
   1.2.4 Besonderer Versicherungsschutz 
     für Sonderbereiche 
   1.2.5 Abschluß von Verträgen 
   1.2.6 Bestandspflege (Beiträge, 
     Prämien, Vergünstigungen, 
     Dynamisierung etc.) 
 
2.0 Vermögensverwaltung und Wirtschaftsführung 
 
2.1 Werbung und Sponsoring 2.1.1 Kann Erlös aus  Werbung 
     künftig in die steuerfreie Ver- 
     mögensverwaltung eingebracht 
     werden 
   2.1.2 Werbeträger für Gau-Infoblatt 
   2.1.3 Werbeträger für Schützen- 
     kleidung und -ausrüstung 
   
2.2 Gauanlagen und -einrichtungen 2.2.1 Reparaturaufwand 
   2.2.2 Neuanschaffungen 
   2.2.3 Verpachtung, Vermietung 
   2.2.4 Energiebeschaffung und 
     Kontrolle 
   2.2.5 Schadensabwicklung 
 
 
2.3 Darlehensverträge 2.3.1 Umschuldung von Verträgen 
     auf niedrigere Zinssätze prüfen 
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2.4 Bewegliches Inventar 2.4.1 Beschaffung 
   2.4.2 Inventarisierung 
   2.4.3 Abschreibung 
   2.4.4 Aussonderung/Verwertung 
 
3.0 Finanzen 
 
3.1 Zuständigkeiten 3.1.1 Finanzamt 
     - Lohnsteuervoranmeldungen 
     - Umsatzsteuervoranmeldungen 
     - Jahressteuererklärungen 
   3.1.2 Krankenkasse 
     - Meldungen 
   3.1.3 Steuerberater 
   3.1.4 Versicherungen 
 
3.2 Haushaltsplanung 3.2.1 Haushaltsplan des laufenden 
     Jahres 
   3.2.2 Haushaltskontrolle 
   3.2.3 Nachtragshaushalt 
   3.2.4 Haushalt des folgenden Jahres 
   3.2.5 Mittel- u. langfristige Planung 
   3.2.6 Sparmaßnahmen, Haushaltssperre 
   3.2.7 Betriebswirtschaftliche Auswertung 
 
3.3 Kassen- u. Buchführung 3.3.1 Schützengau  
     Führen der Einnahmen 
     Ausgabenrechnung sowie 
     *Barkasse der Sportleitung 
     *Barkasse Damenleitung 
     *Barkasse der Jugendleitung 
     *Barkasse des Schriftführers 
   3.3.2 Abteilungen 
   3.3.3 Monatsbeschlüsse 
 
3.4 Zahlungsverkehr 3.4.1 Überweisen von Rechnungen 
   3.4.2 Zahlungen an Sportleitung 
   3.4.3 Zahlungen an Jugendleitung 
   3.4.4 Zahlungen an Damenleitung 
   3.4.5 Zahlungen an Schriftführer 
   3.4.6 Abbuchen der Mitgliedsbeiträge 
     und sonstigen Rechnungen bei 
     Gauvereinen 
   3.4.7 Überwachung der Abbuchungen
     durch BSSB od. Versicherungen 
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3.5 Ausstellung und Versendung v. Rechnungen 3.5.1 Rechnungen allgemein 
     (z.B. Gaukönigsball, Ehren- 
     zeichen, usw.) 
   3.5.2 Rechnungen für Mitglieds- 
     beiträge der Gauvereine 
   3.5.3 Rechnungen für Nachmeldungen 
   3.5.4 Rechnungen für Gauumlage 
   3.5.5 Überwachung der Zahlungs  
      eingänge 
   3.5.6 Mahnungen schreiben 
 
3.6 Sicherung der Liquidität 3.6.1 Geldanlagen 
   3.6.2 Darlehen und Kredite 
   3.6.3 Schuldenverwaltung 
 
3.7 Kassenprüfung 3.7.1 Zusammenarbeit mit 
     Kassenprüfern 
   3.7.2 Auswertung und Umsetzung 
     des Kassenprüfberichtes 
    3.7.3 Erstellung eines Kassenberichtes 
    zum Jahresende 
 
 
Vertrags-Controlling/Versicherungs-Controlling 
 
Routinemäßig sind alle laufenden 
·  Verträge und 
·  Versicherungen des Gaues 
Bis spätestens 31.01. zu überprüfen: 
 
·  sind Kündigungen erforderlich? 
·  Sind Optionsrechte auszuüben? 
·  Ist eine Vertragsverlängerung erforderlich? 
 
Termin: Bericht, mit Entscheidungsvorschlägen, in der Sitzung des Gauschützenmeisteramtes 
die zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlung dient  
 
 
Besondere Anweisungen  
 
1. Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
 
Wann läuft die Anerkennung der Gemeinnützigkeit ab? 
·  Prüfung des Freistellungsbescheides bis spätestens zur Sitzung des Gauausschusses  
 die zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlung dient 
 
2. Prüfung der Kontoführung 
 
Regelmäßig die Kosten der Kontoführung prüfen und Gaukonten bei den Banken führen, die 
keine Gebühren erheben. 
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3. Gleichbehandlung mit anderen Vereinen 
 
Prüfen, ob der Gau mit anderen Gauen, Vereinen und Einrichtungen gleichgestellt ist: 
·  Werden Mieten und Gebühren verlangt, von denen andere (z.B. VHS etc.) befreit sind? 
·  Werden Zuschüsse gleichmäßig vergeben? 
 
4. Einhaltung der steuerfreien Grenze 
Kann die steuerfreie Grenze im ideellen und im wirtschaftlichen Bereich zur Erlangen der 
 Körperschaftssteuerbefreiung eingehalten werden? 
 
5. Zinsabschlag 
Zinsabschlag durch rechtzeitige Vorlage der Nichtveranlagungsbescheinigung vermeiden. 
 
6. Jahresabrechnung 
·  die Jahresabrechnung muß die Einnahmen und Ausgaben im einzelnen aufführen (z.B. 

Einnahmen aus Veranstaltungen, Spenden, aus Verkauf von Abzeichen und aus 
Stiftungen und dgl., Ausgaben für Sport, Auslagen für Porti, Telefon, für Reisen, 
Kosten von Preisschießen etc.) und in einer Abgleichung den Überschuß oder 
Mehraufwand des Jahres aufzeigen. 

·  In einer Vermögensaufstellung soll die Vermögensminderung oder –mehrung 
ersichtlich gemacht werden. 

 
7. Vermögensverwaltung 
 
·  Geeignete Maßnahmen treffen um das Schützengauvermögen effektiv zu vermehren 
 
 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauschützenmeisteramtes und Gauausschusses als stimmberechtigtes 

Mitglied 
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Gauschriftführer/in 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
 
1. Protokoll anfertigen von Sitzungen des  

·  Gauschützenmeisteramtes 
·  Gauausschusses 
·  Jahreshauptversammlung nach Art. 26 der Geschäftsordnung für Gaue und Bezirke im 

BSSB 
 
des weiteren wird gewünscht Eintragungen ins Protokollbuch vorzunehmen über alle 
gesellschaftlichen Aktivitäten des Gaues, wie z.B. Gaukönigsball, Gauausflug, usw. 
 
2. Diverser Postversand übernehmen für 

·  Gausportleitung 
·  Gaudamenleitung 
·  Gauschützenmeister 

 
 
 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauschützenmeisteramtes und Gauausschusses als stimmberechtigtes 

Mitglied 
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Gausportleitung 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
 
1. Verbindung zur Bezirksportleitung 
 
2. Planung, Überwachung und Durchführung von 

·  Gaumeisterschaften zur Weitermeldung an Bezirk 
·  Gaukönigsschießen soweit erforderlich 
·  Urkundenerstellung für Meisterschaften usw. 
·  Sachkundelehrgängen 

 
3. Teilnahme und Betreuung von Schützen organisieren bei Wettkämpfen auf  

·  Gauebene 
·  Bezirksebene 

 
4. Weitermeldung der jeweiligen Sportergebnisse an 
 Pressereferent oder direkt an Presse zur Veröffentlichung 
 
5. Allgemeiner überfachlicher, Schießsport betreffender Schriftverkehr 
 
6. Führen der Sportkasse 
 
7. Erstellen eines Haushaltsplans für die Sportkasse  
 und dessen Überwachung nach Genehmigung durch den Gauausschuss 
 
8. Abrechnung durchführen (in Verbindung mit der Gaukasse)für   

·  Rundenwettkämpfe 
·  Gaumeisterschaften  
·  Bezirksmeisterschaften 

 
9. Koordinierung der Sportleitung 
 innerhalb des Schützengaues (z.B. Terminabsprache mit Referenten und 

Gauschützenmeisteramt zur Vermeidung von Doppelterminen) 
 
10. Planung, Organisation und Durchführung überfachlicher Sportveranstaltungen 
 Freundschaftskämpfe, 

Vergleichsschießen, 
Preisschießen, usw. 

 in Verbindung mit Gauschützenmeisteramt und Gauausschuß, 
 
11. Sportleitersitzung für die Gauvereine durchführen 
 
12. Absprache über Trainingsprogramme (praktische und theoretische Schulung) mit 
Trainern. 
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13. Einkauf 
von Dingen die in die Zuständigkeit der Gausportleitung fallen.(z.B. Schießscheiben, 
Pokale, Urkunden, Aufkleber, usw.) 

 
14. Leistungsabzeichen bearbeiten 
 
15. Instandhaltung von Sportgeräten, Ausrüstungsgegenständen, Inventar, 

 usw., die dem Schützengau gehören und der Gausportleitung zugeteilt sind.  
 
 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauschützenmeisteramtes (1. Sportleiter/in) und Gauausschusses als 

stimmberechtigtes Mitglied 
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Gaudamenleiter/in 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
 
1. Verbindung zu Bezirksdamenleitung 
 
2. Planung, Überwachung und Durchführung von  

·  Pokalschießen 
·  Vereinsdamenleitersitzung 
·  von Lehrgängen LG und LP 

 
3. Einteilung der Mannschaften für 

·  Damenpokalrund auf Gauebene in Verbindung mit Gausportleitung 
·  Vergleichsschießen der Damen auf Gau- und Bezirksebene 

 
4. Teilnahme organisieren und Betreuung von Schützinnen bei 
 Damen-Bezirksrunde für Gaumannschaften 

 
5. Weitermelden der jeweiligen Schießergebnisse an  
 Sportleitung und Pressereferent oder direkt an Presse zur Veröffentlichung 
 
6. Allgemeiner überfachlicher, Damen betreffender Schriftverkehr 
 
7. Führen der Damensportkasse 
 
8. Erstellen eines Haushaltsplanes für die Damensportkasse  
 und dessen Überwachung nach Genehmigung durch den Gauausschuß 
 
9. Koordinierung der Damenarbeit innerhalb des Gaues  

(z.B. Terminabsprache zur Vermeidung von Doppelterminen) 
 
10. Instandhaltung von Sportgeräten, Ausrüstungsgegenständen, Inventar,usw., 
 die dem Schützengau gehören und dem Referentenbereich zugeteilt sind.  
 
 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauausschusses als stimmberechtigtes Mitglied 
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Gaujugendleiter/in 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
Die Gaujugendleitung organisiert sich innerhalb des Schützengaues selbst durch eine 
eigenständige Jugendordnung. Dennoch sollen hier einmal kurz die wichtigsten 
Aufgaben aufgelistet werden. 
 
1. Verbindung zur Bezirksschützenjugend 
 
2. Planung, Überwachung und Durchführung von  

·  Pokalschießen 
·  Jugendleitersitzung 
·  Gaujugendtag 
·  von Lehrgängen  

 
3. Betreuung der Schüler- Jugend- und Juniorenschützen bei  

·  Gau- und Bezirksmeisterschaften 
·  Vergleichsschießen der Jugend auf Bezirksebene 

 
4. Allgemeiner überfachlicher, Jugend betreffender Schriftverkehr 
 
5. Führen der Jugendkasse 
 
6. Erstellen eines Haushaltsplans für die Jugendkasse  

und dessen Überwachung nach Genehmigung durch den Gauausschuß 
 
7. Koordinierung der Jugendarbeit innerhalb des Gaues 

(z.B. Terminabsprache zur Vermeidung von Doppelterminen) 
 
8. In Verbindung mit einer Gaujugendaussprache  

Planung, Organisation und Durchführung überfachlicher Jugendveranstaltungen (z.B. 
Spiel- und Sportfeste, Ausflüge, Grillfeste, usw.) 
Diese Veranstaltungen sollten anschließend mit dem Gauschützenmeisteramt geplant und 
abgesprochen werden. Ebenso wie die Zuschüsse von Seiten des Gaues, sowie Fahrtziele, 
Fahrtgelegenheit, und ähnliches. 

 
9. Trainingsplan für die Jugendlichen Schützen ausarbeiten und durchführen 
 
Absprache über Trainingsprogramme  
 (praktische und theoretische Schulung) mit Gausportleitung. 
 
11. Heranführen der Jugendlichen an die traditionellen Werte des Schützenwesens  
dazu gehört die Teilnahme von Jugendlichen an 
Gaujugendtag 
Gauschützentag 
Gauschützenball 
Schützenfesten von Vereinen des Gaues 
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10. Instandhaltung von Sportgeräten, Ausrüstungsgegenständen, Inventar, usw., 
 die dem Schützengau gehören und dem Referentenbereich zugeteilt sind.  
 
Weitermeldung der jeweiligen Schießergebnisse an  
 Pressereferent oder direkt an Presse zu Veröffentlichung 
 
Überblick allgemeine Jugendarbeit 
 

·  Sportliche Angebote 
·  Außersportliche Angebote (überfachliche Jugendarbeit) 
·  Ferien- und Freizeitmaßnahmen 
·  Organisation der Jugendarbeit (Jugendleiter, Jugendausschuß) 
·  Zuschußwesen und Fördermittel 
·  Mitarbeiter, Betreuer 
·  Werbung für die Jugendaktivitäten 
·  Besondere Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, Kooperation mit Schulen etc.) 

 
 
 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauausschusses als stimmberechtigtes Mitglied 
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KK-Referent/in 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
 
1. Verbindung zur Gausportleitung 
 
2. Planung, Überwachung und Durchführung von  

·  Lehrgängen für den Referentenbereich 
·  KK-Rundenwettkämpfen (incl. Tabelle erstellen) 

in Verbindung mit der Gausportleitung 
 

3. Weitermelden der jeweiligen Schießergebnisse an  
Sportleitung und Pressereferent oder direkt an Presse zur Veröffentlichung 

 
4. Allgemeiner überfachlicher, KK betreffender Schriftverkehr   

in Verbindung mit der Gausportleitung 
 
5. Koordinierung der Abteilung KK innerhalb des Gaues 

z.B. Terminabsprache zur Vermeidung von Doppelterminen 
 
6. Instandhaltung und Pflege von Waffen, Ausrüstungsgegenständen, Inventar, usw., 

die dem Schützengau gehören und dem Referentenbereich zugeteilt sind.  
 
 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauausschusses als stimmberechtigtes Mitglied 
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Pistolen- und Perkussions-Referent/in 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
1. Verbindung zur Gausportleitung 
 
2. Planung, Überwachung und Durchführung von  

·  Lehrgängen für den Referentenbereich 
·  LP-Rundenwettkämpfen (incl. Tabelle erstellen) 
·  SPKK-Rundenwettkämpfen (incl. Tabelle erstellen) 
·  SPGK-Rundenwettkämpfen (incl. Tabelle erstellen) 
·  Terminabsprache bei evtl. Aufstiegsschießen  

in Verbindung mit der Gausportleitung 
 
3. Weitermelden der jeweiligen Schießergebnisse an  

Sportleitung und Pressereferent oder direkt an Presse zur Veröffentlichung 
 
4. Allgemeiner überfachlicher, Pistole betreffender Schriftverkehr   

in Verbindung mit der Gausportleitung 
 
5. Koordinierung der Abteilung Pistole und Perkussion innerhalb des Gaues 

(z.B. Terminabsprache zur Vermeidung von Doppelterminen) 
 
6. Instandhaltung und Pflege von Waffen, Ausrüstungsgegenständen, Inventar, usw., 

die dem Schützengau gehören und dem Referentenbereich zugeteilt sind.  
 
 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauausschusses als stimmberechtigtes Mitglied 
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Bogen-Referent/in 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
 
1. Verbindung zur Bezirkssportleitung in Absprache mit der Gausportleitung 
 
2. Planung, Überwachung und Durchführung von  

·  Lehrgänge für den Referentenbereich 
·  Hallen-Meisterschaften 
·  Feld-Meisterschaften 
·  FITA-Meisterschaften 

in Verbindung mit der Gausportleitung 
 
3. Weitermelden der jeweiligen Schießergebnisse an  

Sportleitung und Pressereferent oder direkt an Presse zur Veröffentlichung 
 
4. Allgemeiner überfachlicher, Bogen betreffender Schriftverkehr   

in Verbindung mit der Gausportleitung 
 
5. Koordinierung der Abteilung Bogen innerhalb des Gaues 

(z.B. Terminabsprache zur Vermeidung von Doppelterminen) 
 

6. Instandhaltung und Pflege von Waffen, Ausrüstungsgegenständen, Inventar, usw., 
die dem Schützengau gehören und dem Referentenbereich zugeteilt sind.  

 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauausschusses als stimmberechtigtes Mitglied 
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Mitgliederverwalter/in 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
 
1.0 Allgemeine Verwaltung 
 
1.1 Mitgliederwesen 1.1.2 Mitgliederverwaltung (Beitritt,  
     Abmeldung BSSB) 
     Jahresmeldung und vierteljähr- 
     lich Nachmeldungen an BSSB 
 
1.2 Schützenpassverwaltung 1.2.1 neu aufnehmen 

1.2.2 Verlust bearbeiten 
 

2. EDV speziell 
·  Update von Software 
·  Ausstattung von Gau und  

Ressortleitern mit neuesten Daten 
·  Mitarbeiterschulung 
·   Bei Bedarf EDV Lehrgänge für Vereine 
·   

 
3. Verbindung zum BSSB Abt. EDV für den Schützengau 
 
 
4. Instandhaltung von Geräten, Inventar, usw. 

die dem Schützengau gehören und dem Referentenbereich zugeteilt sind.  
 
 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauausschusses als stimmberechtigtes Mitglied 
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Fahnenwart 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
1. Mitführen der Gaufahne bei 

·  Gauschützentag 
·  Bezirksschützentag 
·  Gaukönigsball 
·  Kirchgang und/oder Festen von Vereinen und Verbänden vor Ort oder im Gau, auf 

Wunsch des Gauschützenmeisteramtes. Dies soll insbesondere bei echten Jubiläen und 
Fahnenweihen der Fall sein. 

·  Beerdigungen nach Ehrenordnung des Gaues 
·  Sonstige Veranstaltungen des Schützengaues auf Wunsch des Gauschützenmeisteramtes 
·  Instandhaltung und Pflege der Vereinsfahne mit Zubehör 

 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauausschusses als stimmberechtigtes Mitglied 
 
 
Hinweis 
 
Die Gaufahne kann von den Gauvereinen zu allen Feierlichkeiten ausgeliehen werden. 
Abholung erfolgt beim Gaufahnenträger. Die Fahne ist pfleglich zu behandeln und 
unverzüglich nach Beendigung der Feierlichkeiten im gleichen Zustand wie abgeholt 
zurückzubringen. 
 
Das gleiche gilt für den Fahnenbanner des Schützengaues und den BSSB-Banner. 
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Medien-Referent/in 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
 
1. EDV-Wesen 
  

·  Onlinemeldungen der Wettkämpfe 
·  Update von Software 
·  Internetseiten pflegen 

 
2. Instandhaltung von Geräten, Inventar, usw. 

die dem Schützengau gehören und dem Referentenbereich zugeteilt sind.  
 
 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauausschusses als stimmberechtigtes Mitglied 
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Referent/in Rundenwettkampfausweise 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
 
 
1.  Rundenwettkampfausweise 

  
1.2. neu ausstellen 
1.3. Verlängerung bearbeiten 
 

2.  Instandhaltung von Geräten, Inventar, usw. 
die dem Schützengau gehören und dem Referentenbereich zugeteilt sind.  

 
 
Teilnahme erwünscht an 
·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues und Bezirkes soweit 

erforderlich 
·  Veranstaltungen des Gaues 
·  Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden vor Ort 
·  Veranstaltungen von Schützenvereinen im Gau 
·  Sitzungen des Gauausschusses als stimmberechtigtes Mitglied 
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Gauschützenkönig und Gauritter 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
1. Teilnahme erwünscht mit Schützenkette bei 

·  Gauschützentag 
·  Gaukönigsball 
·  Bezirkskönigsschießen 
·  Bezirksschützentag 
·  Sonstige Veranstaltungen (z.B. Jubiläumsfeste) auf Wunsch des 

Gauschützenmeisteramtes 
·  Veranstaltungen von Vereinen innerhalb des Gaues 

 
 
Hinweis 
 
Gauritter sollen bei echten Jubiläen und Fahnenweihe als Begleitung des Gauschützenkönigs 
und der Gaufahne dienen. 
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Gauschützenkönige 
1953 Georg Rettinger 1888 Damm 
1954 Georg Rettinger 1888 Damm 
1955 Otto Knopp Sulzbach 
1956 Egon Hartmann 1888 Damm 
1957 Josef Ritschel 1888 Damm 
1958 Werner Löffler Großostheim 
1959 Egon Hartmann 1888 Damm 
1960 Erwin Lutz 1888 Damm 
1961 Hermann Hanus Sulzbach 
1962 Otto Schad 1447 Aschaffenburg 
1963 Gerda Willgerod (w) 1447 Aschaffenburg 
1964 Kurt Rücker 1930 Kleinostheim 
1965 Leander Kutschbach 1917 Damm 
1966 Georg Helm Glattbach 
1967 Heinz Kunkel Strietwald 
1968 Josef Ritschel Dettingen 
1969 Wilfried Schloth Sailauf 
1970 Peter Becker Waldschenke Hösbach 
1971  Ronald Brand Strietwald 
1972 Günter Graf Strietwald 
1973 Rudi Röser Strietwald 
1974 Dieter Schwarz Glattbach 
1975 Elsbeth Seitz(w) Schweinheim 
1976 Kurt Reising Waldschenke Hösbach 
1977 Herbert Welzbacher Haibach 
1978 Josef Harnischfeger Laufach 
1979 Reinhold Köppel Dettingen 
1980 Georg Eisert Sailauf 
1981  Hermann Englert Heigenbrücken 
1982 Gerd Ruppert Weibersbrunn  
1983 Werner Fleckenstein Adler Hösbach 
1984 Peter Ansmann Vormwald 
1985 Roger Find Haibach 
1986 Günter Kuhn Glattbach 
1987 Gerald Fey Haibach 
1988 Holger Schäfer Strietwald 
1989 Edgar Schäfer Waldschenke Hösbach 
1990 Ronald Brand Strietwald 
1991 Dieter Bürki Großlaudenbach 
1992 Roland Seitz Waldaschaff 
1993 Thomas Wrede Straßbessenbach 
1994 Roger Find Haibach 
1995 Peter Fürste Stockstadt 
1996 Jürgen Hock 1930 Kleinostheim 
1997 Karl-Heinz Albert Großlaudenbach 
1998 Markus Behl Großlaudenbach 
1999 Joy Brückner (w) Michelbach 
2000 Martin Reincke Großlaudenbach 
2001 Roger Find Haibach  
2002 Mario Ankenbrand Waldaschaff 
2003 Anja Rühle (w) Haibach 
2004 Achim Pfaff Schöllkrippen  
2005 Jochen Netsch Leider  
2006 Beatrix Höfler (w) Schimborn  
2007  Marina Ansmann(w) Vormwald 
2008 Holger Pfaff Großlaudenbach 
2009 Bianca Breunig (w) Glattbach 
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Rechnungsprüfer 
 
Detaillierte Aufgaben und Funktionsbeschreibung 
 
 
1. Die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprüfung des Schützengaues wird von den 

gewählten Kassenprüfern geprüft. 
 
2. Anzahl und Termin der Prüfungen bleiben den Kassenprüfern vorbehalten, haben aber  

nach Ankündigung erst in einem angemessenen Zeitraum zu erfolgen 
 
3. Die Rechnungsprüfer haben die Aufgabe, die Ordnungsmäßigkeit, sowie die Richtigkeit 

der Jahresrechnung zu überprüfen. Sie sollen ihren Bericht vor der Versammlung 
mündlich vortragen. Sie können in der Versammlung die Entlastung des 
Schützenmeisteramtes und des Gauausschusses beantragen. 

 
4. Sie dürfen kein anderes Amt innerhalb des Gaues bekleiden, weil sie aufgrund ihrer Wahl 

als Vertreter der Mitglieder die Prüfung dieser Ämter durchzuführen haben. 
 
 
Teilnahme erwünscht an 

·  Versammlungen und Veranstaltungen des Schützengaues 
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Gliederung der Geschäftsordnung 
 
A: Gemeinsame Vorschriften für Bezirke und Gaue 
 
§ 1 Aufgaben, Rechtsstellung 
§ 2 Gaugebiet, Bezirksgebiet 
§ 3 Teilung von Gauen und Bezirken 
§ 4 Gauzugehörigkeit, Gauwechsel von Vereinen, Bezirkswechsel 
von Gauen, Zusammenschluss von Gauen 
§ 5 Geschäftsjahr der Bezirke und Gaue 
§ 6 Rechtsverhältnisse am Vermögen der Bezirke und Gaue 
§ 7 Bezirks- und Gauanteile 
§ 8 Abstimmungen, Wahlen 
§ 9 Wahlausschuss 
§ 10 Rechnungsprüfer 
§ 11 Jahresrechnung 
§ 12 Funktionäre, Rücktritt, Abberufung, Tod 
§ 13 Vergütungen, Auslagenersatz 
 
B. Der Schützenbezirk 
§ 14 Bezirksschützenmeisteramt 
§ 15 Rechte und Pflichten des Bezirksschützenmeisteramtes 
§ 16 Bezirksversammlung 
§ 17 Tagesordnung der Bezirksversammlung 
§ 18 Stimmberechtigung in der Bezirksversammlung 
§ 19 Protokoll der Bezirksversammlung 
 
C: Der Schützengau 
§ 20 Gauschützenmeisteramt 
§ 21 Rechte und Pflichten des Gauschützenmeisteramtes 
§ 22 Gauversammlung 
§ 23 Tagesordnung der Gauversammlung 
§ 24 Stimmberechtigung in der Gauversammlung 
§ 25 Teilnahmeberechtigung in der Gauversammlung 
§ 26 Protokoll der Gauversammlung 
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Geschäftsordnung für die Bezirke und Gaue im BSSB 
Aufgrund der Ermächtigung in Art. 10 (4) und Art. 25 (1) der BSSB-Satzung beschließt der 
Landesausschuss am 26.06.2004, ergänzt am 27.05.2006, nachstehende Geschäftsordnung 
für die Bezirke und Gaue im Bayerischen Sportschützenbund e.V., abgek. GOBG. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Geschäftsordnung außer Kraft. 
A: Gemeinsame Vorschriften für Bezirke und Gaue 
§ 1 Aufgaben, Rechtsstellung 
Abs. 1 
Die Bezirke und Gaue sind Verwaltungseinrichtungen in der Organisationsstruktur des BSSB 
und haben als solche innerhalb ihres Bereiches die Interessen des BSSB zu wahren und zu 
vertreten. 
Abs. 2 
Bezirke und Gaue helfen dem BSSB bei der Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke und 
Aufgaben. 
Abs. 3 
Bezirke und Gaue haben gemäß Art. 10 (4) der Satzung keine Rechtsfähigkeit. Soweit sie in 
das Vereinsregister eingetragen sind, ist die Löschung zu beantragen. Die steuerliche 
Selbständigkeit der Bezirke und Gaue und die Verpflichtung zur Geschäftsführung nach 
steuerrechtlichen Gemeinnützigkeitsvorschriften werden durch den vereinsrechtlichen Status 
nicht berührt; die Bezirke und Gaue haben selbständig die steuerlichen Verpflichtungen zu 
erfüllen. 
 
§ 2 Gaugebiet, Bezirksgebiet 
Abs. 1 
Grundsätzlich bilden die Vereine innerhalb eines Landkreises einen Gau. Die Bezeichnung 
entspricht der des Landkreises. Historisch gewachsene Gaugebiete und überlieferte 
Bezeichnungen können beibehalten werden. 
In Zweifelsfällen der Gaugebietsabgrenzung entscheidet das Bezirksschützenmeisteramt 
nach Anhörung der beteiligten Gaue. 
Abs. 2 
Grundsätzlich bilden die Gaue innerhalb eines Regierungsbezirkes einen Schützenbezirk. 
Die Bezeichnung entspricht der des Regierungsbezirkes, ausgenommen die Stadt München 
und Teile des Landkreises München, die den Schützenbezirk München bilden. Historisch 
gewachsene Bezirksgebiete können beibehalten werden. 
In Zweifelsfällen der Bezirksgebietsabgrenzung entscheidet der Landesausschuss nach 
Anhörung 
der beteiligten Bezirke. 
 
§ 3 Teilung von Gauen und Bezirken 
Abs. 1 
Die Teilung von Gauen und Bezirken ist zulässig, wenn dafür wichtige Gründe vorliegen. 
Abs. 2 
Die Teilung eines Gaues oder Bezirkes bedarf eines Mehrheitsbeschlusses der Gau- bzw. 
der Bezirksversammlung, der bei Gauteilung mit der Genehmigung des zuständigen 
Bezirksschützenmeisteramtes, bei Bezirksteilung mit der Genehmigung des 
Landesausschusses 
wirksam wird. 
Abs. 3 
Das vom Gau oder Bezirk verwaltete BSSB-Vermögen, das am Tag des 
Genehmigungsbeschlusses 
vorhanden ist, wird im Verhältnis der verbleibenden und abgetrennten Mitglieder 
nach dem Stand des abgelaufenen Jahres geteilt. 
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§ 4 Gauzugehörigkeit, Gauwechsel von Vereinen, Bezi rkswechsel von Gauen, 
Zusammenschluss von Gauen 
Abs. 1 
Ein Verein gehört dem Gau an, in dessen Gebiet er seinen Sitz hat. Ein Verein kann vom 
Gau nicht ausgeschlossen werden. Der Gau kann es nicht ablehnen, einen im Gaugebiet 
ansässigen Verein in seine Verwaltung aufzunehmen. 
Abs. 2 
Ein im Grenzbereich eines Gaues ansässiger Verein kann in einen angrenzenden Gau 
wechseln, wenn nach Anhörung der betroffenen Gauschützenmeisterämter das betroffene 
Bezirksschützenmeisteramt / die betroffenen Bezirksschützenmeisterämter dies beschließt / 
beschließen. In Ausnahmefällen entscheidet das Landesschützenmeisteramt. 
Abs. 3 
Ein im Grenzbereich eines Bezirkes liegender Gau kann sich einem benachbarten Bezirk 
anschließen, wenn nach Anhörung der betroffenen Bezirksschützenmeisterämter der 
Landesausschuss dies beschließt. 
Abs. 4 
Aneinandergrenzende Gaue können sich zu einem Gau zusammenschließen, wenn die 
Gauversammlungen dies beschließen und der Landesausschuss dies nach Anhörung des 
Bezirksschützenmeisteramtes genehmigt. 
§ 5 Geschäftsjahr der Bezirke und Gaue 
Das Geschäftsjahr der Bezirke und Gaue ist das Kalenderjahr. 
§ 6 Rechtsverhältnisse an dem den Bezirken und Gaue n überlassenen Vermögen 
Geldmittel und Sachwerte im Besitz der Bezirke und Gaue sind Vermögen des BSSB. Sie 
sind ihnen zweckgebunden zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben treuhänderisch 
überlassen. 
 
§ 7 Bezirks- und Gauanteile 
Abs. 1 
Die Bezirke und Gaue erhalten vom BSSB für jedes gemeldete Mitglied, für das der Beitrag 
für das laufende Geschäftsjahr an den BSSB entrichtet ist, einen Beitragsanteil, dessen 
Höhe durch die BSSB-Mitgliederversammlung festgelegt wird. 
Abs. 2 
Diese Anteile stehen den Bezirken und Gauen für den sportlichen, personellen und 
sachlichen Aufwand zur Verfügung. Über die Verwendung entscheidet das jeweilige 
Bezirksbzw. 
Gauschützenmeisteramt selbständig. 
Abs. 3 
Die Verwendung darf nur für Zwecke des Bezirkes bzw. Gaues im Rahmen der Satzung des 
BSSB erfolgen. 
§ 8 Abstimmungen, Wahlen 
Abs. 1 
Abstimmungen und Wahlen erfolgen per Handzeichen und werden mit einfacher Mehrheit 
der gültigen Stimmen entschieden, soweit diese Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt. 
Abs. 2 
Stimmenthaltungen werden als ungültige Stimmen gewertet. 
Abs. 3 
Ist schriftliche Abstimmung oder Wahl nicht vorgeschrieben, kann dies auf Antrag durch die 
Mehrheit der gültigen Stimmen beschlossen werden. 
Abs. 4 
Erreicht bei einer Wahl keiner der Bewerber die erforderliche Mehrheit, so findet zwischen 
den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen eine Stichwahl statt. 
Abs. 5 
Ein Tagesordnungspunkt, über den abgestimmt ist, kann in derselben Versammlung nicht 
erneut behandelt werden. 
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§ 9 Wahlausschuss 
Abs. 1 
Für die Durchführung von Wahlen hat die Versammlung einen Wahlausschuß zu wählen. Er 
besteht aus 3 Personen, die aus ihrer Mitte den Vorsitzenden bestimmen. Der Vorsitzende 
übernimmt die Versammlungsleitung bis sämtliche Wahlen durchgeführt sind. 
Abs. 2 
Der Wahlausschuss nimmt die Wahlvorschläge entgegen und führt die Wahl durch, auch 
wenn nur eine Person zur Wahl vorgeschlagen wird. Es ist seine Aufgabe, die Stimmen 
auszuzählen, das Wahlergebnis festzustellen und bekanntzugeben. 
Abs. 3 
Über die Wahlvorgänge sind die Mitglieder des Wahlausschusses zu strengstem 
Stillschweigen 
verpflichtet. Sie haben nach der Wahl die Wahlunterlagen zu vernichten. 
 
§ 10 Rechnungsprüfer 
Abs. 1 
Rechnungsprüfer haben die Aufgabe, die Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit der 
Jahresrechnung 
zu überprüfen. Sie sollen ihren Prüfungsbericht der Versammlung mündlich 
vortragen. Sie sollen in der Versammlung die Entlastung des Schützenmeisteramtes 
beantragen. 
Abs. 2 
Die Wahl der Rechnungsprüfer erfolgt durch die Versammlung mit den Wahlen zum 
Schützenmeisteramt auf die Dauer dessen Wahlperiode. Rechnungsprüfer dürfen kein 
anderes Amt innerhalb des Bezirkes oder Gaues ausüben, für den sie die 
Rechnungsprüfung 
durchzuführen haben. 
 
§ 11 Jahresrechnung, Haushaltsplan 
Abs. 1 
Die Jahresrechnung muß die Einnahmen und Ausgaben im Einzelnen nach Einnahme- und 
Ausgabearten aufführen und in einer Abgleichung den Überschuss oder den Mehraufwand 
des Geschäftsjahres aufzeigen, beides in einer den steuerrechtlichen Vorschriften 
entsprechenden 
Form. 
Abs. 2 
In einer Vermögensaufstellung soll die Vermögensmehrung oder -minderung dargestellt 
werden. 
Abs. 3 
Eine Abschrift der Jahresrechnung muß das Bezirksschützenmeisteramt dem BSSB, das 
Gauschützenmeisteramt dem Bezirksschützenmeisteramt unaufgefordert vorlegen. 
Abs. 4 
Ein an der letzten Jahresrechnung orientierter und Änderungen berücksichtigender 
Haushaltsplan für das laufende Geschäftsjahr soll erstellt werden. 
 
§ 12 Funktionäre, Rücktritt, Abberufung, Tod 
Abs. 1 
Als Funktionär gilt jeder, der durch eine Wahl, eine Berufung oder eine Bestellung eines 
zuständigen Gremiums ein Amt übernommen hat. Ein Funktionär kann nur sein, wer gemäß 
Art. 7 (2) der Satzung des BSSB mittelbares Mitglied des BSSB ist. Funktionäre unterwerfen 
sich der Satzung und der Disziplinargewalt des BSSB. 
Abs. 2 
Ein Funktionär kann jederzeit zurücktreten; eine mündliche Rücktrittserklärung gegenüber 
einem Bezirks- oder Gauschützenmeister genügt. Ein Funktionär kann jederzeit von dem 
Gremium abberufen werden, das ihn gewählt, berufen oder bestellt hat. Mit Rücktritt und 
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Abberufung enden alle Rechte, die mit dem Funktionärsamt verbunden sind. Der 
Ausscheidende hat unverzüglich alle Unterlagen, die sich in seinem Besitz befinden und mit 
dem Amt zusammenhängen, an das Schützenmeisteramt herauszugeben und erforderliche 
Auskünfte zu erteilen. 
Abs. 3 
Bei Rücktritt, Abberufung oder Tod eines gewählten Funktionärs während der Wahlperiode 
entscheidet das Schützenmeisteramt, ob es in einer außerordentlichen Versammlung eine 
Nachwahl auf den Rest der Wahlperiode durchführt oder das Amt durch eine Person 
kommissarisch bis zur nächsten Versammlung verwalten läßt oder das Amt bis zur nächsten 
Versammlung unbesetzt läßt. 
Abs. 4 
Bei Rücktritt des gesamten Schützenmeisteramtes während der Wahlperiode muß der 
bisherige 1. Schützenmeister, im Falle seiner Verhinderung der an Lebensjahren älteste 
Stellvertreter binnen 3 Wochen eine außerordentliche Versammlung einberufen mit dem 
Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“. Die Versammlungsleitung hat bis zur Wahl des 
Wahlausschusses 
der Einberufer. 
Abs. 5 
Beruft keiner der zurückgetretenen Bezirksschützenmeister innerhalb der Frist die 
Versammlung ein, erfolgt die Einberufung durch den Landesschützenmeister. Beruft keiner 
der zurückgetretenen Gauschützenmeister fristgerecht ein, erfolgt dies durch den 
zuständigen Bezirksschützenmeister. 
 
§ 13 Vergütungen, Auslagenersatz 
Abs. 1 
Alle Funktionäre üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie dürfen durch keine Ausgaben, die 
dem BSSB-Zweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
Abs. 2 
Zahlung von Tagegeldern, Fahrtkostenerstattungen und Ersatz nachgewiesener Auslagen 
haben nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und der Gemeinnützigkeit zu erfolgen. 
 
B: Der Schützenbezirk 
 
§ 14 Bezirksschützenmeisteramt 
Abs. 1 
Es besteht aus dem 1. Bezirksschützenmeister und bis zu 3 stellvertretenden 
Bezirksschützenmeistern, 
einem Bezirkssportleiter, einem Bezirksschatzmeister und einem Bezirksschriftführer. 
Abs. 2 
Die Mitglieder des Bezirksschützenmeisteramtes werden auf die Dauer von 3 Jahren von der 
Bezirksversammlung gewählt. Sie bleiben bis zu einer Neuwahl im Amt. Die 
Bezirksschützenmeister 
müssen schriftlich gewählt werden. 
Abs. 3 
Die Bezirksversammlung kann weitere Personen in das Bezirksschützenmeisteramt wählen. 
Das Bezirksschützenmeisteramt kann zur Bearbeitung spezieller Aufgaben Referenten 
berufen 
sowie Trainer bestellen und Berater beiziehen und diese in einem Bezirksauschuss 
zusammenfassen 
Abs. 4 
Sitzungen des Bezirksschützenmeisteramtes werden vom Bezirksschützenmeister 
einberufen; 
er führt den Vorsitz. Über den Sitzungsverlauf ist vom Schriftführer Protokoll zu führen, 
das von ihm und vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen ist. Vom Bezirks- schützenmeister ist 
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eine Sitzung einzuberufen, wenn wenigstens 3 Mitglieder des Bezirksschützenmeisteramtes 
dies schriftlich verlangen. 
 
 
§ 15 Rechte und Pflichten des Bezirksschützenmeiste ramtes 
Abs. 1 
Das Bezirksschützenmeisteramt leitet den Schützenbezirk. Es handelt innerhalb seines 
Bereiches selbständig und übt seine Tätigkeit nach den Beschlüssen, Anordnungen und 
Weisungen der BSSB-Organe aus und ist diesen verantwortlich. 
Abs. 2 
Befolgt das Bezirksschützenmeisteramt oder eines seiner Mitglieder solche Beschlüsse, 
Anordnungen 
oder Weisungen nicht, hat es sein Amt zur Verfügung zu stellen. 
Abs. 3 
Erfolgt die Amtsniederlegung nicht unverzüglich, kann der Landesausschuss den oder die 
Betroffenen abberufen. Ihnen ist eine Frist von 2 Wochen zur schriftlichen Stellungnahme 
einzuräumen. 
Abs. 4 
Nach Abberufung eines Bezirksschützenmeisteramtes entscheidet das 
Landesschützenmeisteramt, 
ob es unverzüglich eine außerordentliche Bezirksversammlung mit dem 
Tagesordnungspunkt 
„Neuwahlen“ einberuft oder ob es selbst die Geschäfte des Bezirkes bis zur 
nächsten ordentlichen Bezirksversammlung führt oder durch Beauftragte führen läßt. 
 
§ 16 Bezirksversammlung 
Abs. 1 
Im Laufe des Geschäftsjahres muß eine ordentliche Bezirksversammlung stattfinden. Sie soll 
in den ersten 4 Monaten abgehalten werden. Die Einberufung erfolgt durch den 
1.Bezirksschützenmeister. Einzuladen sind alle gemäß § 18 Stimmberechtigten. 
Abs. 2 
Die Einladung muß die Tagesordnung enthalten und mindestens 2 Wochen vor dem 
Versammlungstag 
erfolgen. Sie kann durch Veröffentlichung in der „Bayerischen Schützenzeitung“ 
erfolgen. 
Abs. 3 
Eine außerordentliche Bezirksversammlung kann jederzeit durch den 
Bezirksschützenmeister 
einberufen werden, wenn es das Interesse des Bezirkes erfordert. Sie muß 
einberufen werden, wenn das Landesschützenmeisteramt oder die gesetzlichen Vertreter 
der angeschlossenen Gaue mit einem Drittel der Gesamtstimmen des Bezirkes unter 
Angabe von Zweck und Gründen dies schriftlich verlangen. 
Abs. 4 
Zu jeder Bezirksversammlung muß das Landesschützenmeisteramt unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung eingeladen werden. Seine Mitglieder haben das Recht, zu den Punkten der 
Tagesordnung Stellung zu nehmen, haben aber aufgrund ihrer Funktion allein kein 
Stimmrecht. 
 
§ 17 Tagesordnung der Bezirksversammlung 
Unverzichtbare Punkte der Tagesordnung sind 
a) Jahresberichte des Bezirksschützenmeisteramtes, 
b) Bekanntgabe der Jahresrechnung, 
c) Bericht der Rechnungsprüfer, 
d) Entlastung des Bezirksschützenmeisteramtes für das abgelaufene Geschäftsjahr, 
e) Wahl der Mitglieder des Bezirksschützenmeisteramtes, wenn fällig, 
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f) Wahl von 2 Rechnungsprüfern und der Richter des Bezirksehrengerichtes auf die 
Dauer der Wahlperiode des Bezirksschützenmeisteramtes, wenn fällig, 
g) Wahl der Delegierten zur BSSB-Delegiertenversammlung gemäß Art. 14 (3) Satzung, 
wenn fällig, 
h) Beschlussfassung über die Durchführung eines Bundesschießens, 
i) Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 
 
§ 18 Stimmberechtigung in der Bezirksversammlung 
Abs. 1 
Für jedes mittelbare Mitglied, für das der Beitrag an den BSSB entrichtet ist, hat das 
unmittelbare Mitglied in der Bezirksversammlung eine Stimme. 
Abs. 2 
Die Ausübung des Stimmrechtes erfolgt durch Delegierte über die Gaue. Jeder Gau stellt für 
jedes angefangene Fünfhundert (500) der für seinen Bereich dem BSSB gemeldeten 
Mitglieder einen (1) Delegierten. Die Wahl der Delegierten erfolgt durch die 
Gauversammlung 
auf die Dauer der Wahlperiode des Gauschützenmeisteramtes. 
Abs. 3 
Jeder Delegierte hat eine (1) Stimme, die auf einen Delegierten seines Gaues übertragen 
werden kann. Mehr als 5 Stimmen, die eigene und 4 übertragene, darf ein Delegierter nicht 
auf sich vereinigen. 
Abs. 4 
Stimmberechtigt bei den Bezirksversammlungen sind außerdem die Mitglieder des 
Bezirksschützenmeisteramtes 
mit je einer Stimme, die nicht übertragbar ist. Dies gilt nicht bei einer 
Neuwahl nach einem Rücktritt des Bezirksschützenmeisteramtes. 
 
§ 19 Protokoll der Bezirksversammlung 
Abs. 1 
Der Bezirksschriftführer hat über den Verlauf der Versammlung Protokoll zu führen, das von 
ihm und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Eine Abschrift ist innerhalb von 8 
Wochen dem Landesschützenmeisteramt zuzuleiten. 
Abs. 2 
Die gefaßten Beschlüsse sind wörtlich unter Angabe des Stimmenverhältnisses und der Art 
der Abstimmung aufzunehmen. 
Abs. 3 
Erfolgt eine Änderung in der Zusammensetzung des Bezirksschützenmeisteramtes, ist dies 
unverzüglich vom 1. Bezirksschützenmeister der BSSB-Geschäftsstelle schriftlich 
mitzuteilen. 
 
C: Der Schützengau 
 
§ 20 Gauschützenmeisteramt 
Abs. 1 
Es besteht aus dem 1. Gauschützenmeister und bis zu 3 stellvertretenden 
Gauschützenmeistern, 
einem Gausportleiter, einem Gauschatzmeister und einem Gauschriftführer. 
Abs. 2 
Die Mitglieder des Gauschützenmeisteramtes werden auf die Dauer von 3 Jahren von der 
Gauversammlung gewählt. Sie bleiben bis zu einer Neuwahl im Amt. Die 
Gauschützenmeister 
müssen schriftlich gewählt werden. 
Abs. 3 
Die Gauversammlung kann weitere Personen in das Gauschützenmeisteramt wählen. Das 
Gauschützenmeisteramt kann zur Bearbeitung spezieller Aufgaben Referenten berufen 
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sowie Trainer bestellen und Berater beiziehen und diese in einem Gauausschuss 
zusammenfassen. 
Abs. 4 
Sitzungen des Gauschützenmeisteramtes werden vom Gauschützenmeister einberufen; er 
führt den Vorsitz. Über den Sitzungsverlauf ist vom Schriftführer Protokoll zu führen, das von 
ihm und dem Sitzungsleiter zu unterzeichnen ist. Vom Gauschützenmeister ist eine Sitzung 
einzuberufen, wenn wenigstens 3 Mitglieder des Gauschützenmeisteramtes dies schriftlich 
verlangen. 
 
§ 21 Rechte und Pflichten des Gauschützenmeisteramt es 
Abs. 1 
Das Gauschützenmeisteramt leitet den Schützengau. Es handelt innerhalb seines Bereiches 
selbständig und übt seine Tätigkeit nach den Beschlüssen, Anordnungen und Weisungen 
der BSSB-Organe und des zuständigen Bezirksschützenmeisteramtes aus und ist diesen 
verantwortlich. 
Abs. 2 
Befolgt das Gauschützenmeisteramt oder eines seiner Mitglieder solche Beschlüsse, 
Anordnungen 
oder Weisungen nicht, hat es sein Amt zur Verfügung zu stellen. 
Abs. 3 
Erfolgt die Amtsniederlegung nicht unverzüglich, kann das Bezirksschützenmeisteramt den 
oder die Betroffenen abberufen. Ihnen ist eine Frist von 2 Wochen zur schriftlichen 
Stellungnahme 
einzuräumen. 
Abs. 4 
Nach Abberufung eines Gauschützenmeisteramtes entscheidet das zuständige 
Bezirksschützenmeisteramt, 
ob es unverzüglich eine außerordentliche Gauversammlung mit dem 
Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“ einberuft oder ob es selbst die Geschäfte des Gaues bis 
zur nächsten ordentlichen Gauversammlung führt oder durch Beauftragte führen läßt. 
 
§ 22 Gauversammlung 
Abs. 1 
Im Laufe des Geschäftsjahres muß eine ordentliche Gauversammlung stattfinden. Sie soll 
vor der jeweiligen Bezirksversammlung abgehalten werden. Die Einberufung erfolgt durch 
den 1. Gauschützenmeister. 
Abs. 2 
Die Einladung muss an alle im Gau zusammengeschlossenen Schützenvereinigungen 
mindestens 
2 Wochen vorher erfolgen und die Tagesordnung enthalten. 
Abs. 3 
Eine außerordentliche Gauversammlung kann jederzeit durch den Gauschützenmeister 
einberufen werden, wenn es das Interesse des Gaues erfordert. Sie muss einberufen 
werden, wenn das Landesschützenmeisteramt oder Bezirksschützenmeisteramt oder die 
gesetzlichen Vertreter der angeschlossenen Schützenvereinigungen mit einem Drittel der 
Gesamtstimmen des Gaues unter Angabe von Zweck und Gründen dies schriftlich 
verlangen. 
Abs. 4 
Zu jeder Gauversammlung muss das zuständige Bezirksschützenmeisteramt unter 
Bekanntgabe 
der Tagesordnung eingeladen werden. 
 
§ 23 Tagesordnung der Gauversammlung 
Unverzichtbare Punkte der Tagesordnung sind 
a) Jahresberichte des Gauschützenmeisteramtes, 
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b) Bekanntgabe der Jahresrechnung, 
c) Bericht der Rechnungsprüfer, 
d) Entlastung des Gauschützenmeisteramtes für das abgelaufene Geschäftsjahr, 
e) Wahl der Mitglieder des Gauschützenmeisteramtes und der Delegierten zur 
Bezirksversammlung, 
wenn fällig, 
f) Wahl von 2 Rechnungsprüfern auf die Dauer der Wahlperiode des 
Gauschützenmeisteramtes, 
wenn fällig, 
g) Beschlussfassung über die Durchführung eines Gauschießens, 
h) Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 
 
§ 24 Stimmberechtigung in der Gauversammlung  
Abs. 1 
In der Gauversammlung sind die im Gau zusammengeschlossenen Schützenvereinigungen 
mit so vielen Stimmen stimmberechtigt wie die einzelne Schützenvereinigung dem BSSB 
mittelbare Mitglieder gemeldet und ihren laufenden Beitrag abgeführt hat. 
Abs. 2 
Die Ausübung des Stimmrechts erfolgt durch Delegierte. Jede Schützenvereinigung stellt für 
jedes angefangene Fünfzig (50) der von ihr gemeldeten Mitglieder einen (1) Delegierten. 
Abs. 3 
Jeder Delegierte hat eine (1) Stimme, die auf einen anderen Delegierten seiner 
Schützenvereinigung 
übertragen werden kann. Mehr als 5 Stimmen, die eigene und 4 übertragene, 
darf ein Delegierter nicht auf sich vereinigen. 
Abs. 4 
Stimmberechtigt sind außerdem die Mitglieder des Gauschützenmeisteramtes mit je 1 
Stimme. Dies gilt auch für eine turnusgemäße Neuwahl, nicht aber nach dem Rücktritt des 
Gauschützenmeisteramtes. 
 
§ 25 Teilnahmeberechtigung an der Gauversammlung 
Abs. 1 
An den Gauversammlungen können alle Mitglieder der im Gau zusammengeschlossenen 
Schützenvereinigungen teilnehmen und zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung das 
Wort ergreifen. Sie haben jedoch kein Stimmrecht. 
Abs. 2 
Mitglieder des Landesschützenmeisteramtes und des zuständigen 
Bezirksschützenmeisteramtes 
haben das Recht, an Gauversammlungen teilzunehmen und zu den einzelnen 
Punkten der Tagesordnung das Wort zu ergreifen; sie haben jedoch aufgrund ihrer Funktion 
allein kein Stimmrecht. 
 
§ 26 Protokoll der Gauversammlung 
Abs. 1 
Der Gauschriftführer hat über den Verlauf der Versammlung Protokoll zu führen, das von ihm 
und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Eine Abschrift ist innerhalb von 8 
Wochen dem Bezirksschützenmeisteramt zuzuleiten. 
Abs. 2 
Die gefaßten Beschlüsse sind wörtlich unter Angabe des Stimmenverhältnisses und der Art 
der Abstimmung aufzunehmen. 
Abs. 3 
Erfolgt eine Änderung der Zusammensetzung des Gauschützenmeisteramtes, ist dies 
unverzüglich 
vom 1. Gauschützenmeister dem zuständigen Bezirksschützenmeisteramt und der 
BSSB-Geschäftsstelle schriftlich mitzuteilen. 
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Schützenbezirk Unterfranken 
im Bayerischen Sportschützenbund 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bankverbindung: Sparkasse Mainfranken Kt.Nr. 42284711 BLZ 790 500 00 
Geschäftsstelle: 97816 Lohr am Main, Linsenrain 19 Tel. 09352/1593 
   Fax: 09352/80142 
eMail:1.bsm@ bssbufr.de   Home-page:www.bssbufr.de 
 
Sportbüro:  97070 Würzburg, Peterplatz 2 Tel. 0931/3043625 
   Fax: 032223776874 
EMail: karl-heinz.gegner@t-online.de www.schuetzenufr.de 

alles Wissenswerte unter 
www.schuetzenufr.de 

Punkt Verwaltung 
 



 

 56 

 



 

 57 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bayerischer Sportschützenbund e.V. 
 
 

 
 

BSSB 
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 Landesschützenmeisteramt und weitere Informationen 

sind zu finden unter 

www.bssb.de 
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Organe des BSSB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mitgliederversammlung 
 

(Landesschützentag) 

Landesschützenmeisteramt 
1. Landesschützenmeister 2. Landesschatzmeister 
2. Landesschützenmeister 1. Landesschriftführer 
3. Landesschützenmeister 2. Landesschriftführer 
1. Landesschatzmeister 1. Landessportleiter 
Geschäftsführer 2. Landessportleiter 
Syndikus 

Ehrengericht Trad. Armbrust- 
schützenverband 

Referent für 
Böllerschützen 

Landesausschuss 
 
Landesschützenmeisteramt Beirat 
 

Sportbeirat 

Sportbeirat  
1. Landessportleiter 
2. Landessportleiter 
Landesdamenleiterin 
Landesjugendleiter 
Landesreferenten 
 

Beirat 
 

Landesschützenmeisteramt 

  8 Bezirksschützenmeister 

8 Bezirkssportleiter 

8 Bezirke 

113 Gaue bzw. Sektionen 
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Deutscher Schützenbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weitere Informationen unter 
 

www.dsb.de 
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Die Struktur des DSB 
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Schießsportordnungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Die Rundenwettkampfordnung des  
Schützengaues Main-Spessart 

findet man unter 
www.Gau-Main-Spessart.de 

unter Punkt Vorlagen. 

Alles was mit dem sportlichen Regelwerk des BSSB zu tun  
findet man unter 
www.bssb.de  

unter den Punkten Sport oder Infothek. 
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Ehrungen 
 
 

 

 
Die Ehrungsordnung des BSSB und DSB 

findet man unter 

www.bssb.de 
unter Punkt 

BSSB Ehrungsordnung 
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Ehrungsordnung des Bezirkes Unterfranken 

 
Vorwort: 
 
In Anlehnung an die Ehrenordnung des Deutschen Schützenbundes und des Bayerischen 
Sportschützenbundes gibt sich der Bezirk Unterfranken diese nachstehende Ehrenordnung. 
Sie ist gültig ab dem 2. Januar 1995 und sollte Grundlage und Richtlinie für vorzunehmende 
Ehrungen sein. 
Sie ersetzt die bisherige Ehrungsordnung vom Jan. 1988. 
 
Die einzureichenden schriftlichen Anträge (Formblatt) müssen von den Antragstellern 
ausreichend begründet sein. 
 
 
1. Anträge für Ehrenzeichen des BSSB und DSB 
 
Die Verleihung des Protektorabzeichen und des Ehrenzeichen "Für treue Mitarbeit" erfolgt 
eigenständig durch die Gaue. 
Die Anträge für weitere Ehrungen durch den BSSB und DSB werden durch die 
Gauschützenmeister, die Bezirksreferenten und das Bezirksschützenmeisteramt eingereicht. 
Über Anträge entscheidet das Bezirksschützenmeisteramt durch einfache 
Mehrheitssentscheidung. 
 
Die Anträge (BSSB, DSB) werden durch den 1. Bezirksschützenmeister an den BSSB 
weitergeleitet. Nach Anerkennung durch diesen werden die Antragsteller schnellstens 
unterrichtet. 
 
Über die Empfänger der Ehrenzeichen ist eine Liste zu führen. 
 
Bei Antragstellung sollte die Reihenfolge - siehe - Anlage-, sowie die Ehrungsordnungen des 
BSSB und DSB berücksichtigt werden. 
 
 
2. Ehrungen des Bezirks 
 
a.) Ehrenzeichen für Verdienste 
b.) Ehrenmitgliedschaft 
c.) Sportehrenzeichen 
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zu a)  Ehrenzeichen des Bezirks für Verdienste 
 

Die Verdienstnadel des Bezirks kann nur an Mitarbeiter des Verbandes, des Bezirkes 
oder eines unterfränkischen Gaues verliehen werden. Ebenso an Förderer des 
Sportschießens und des Schützenwesens in Unterfranken. 
 
Für die Verleihung sind möglichst folgende Punkte zu berücksichtigen: 
Ehrenzeichen in Silber 

 
 Mindestens mehrjährige Tätigkeit in den Organisationen des BSSB oder BSSB 
 

(Beispiel: 15 Jahre 1.SM im Verein, 10 Jahre Mitarbeit im Gau, 5 Jahre Mitarbeit im 
Bezirk) 
 
Ehrenzeichen in Gold 
 
Frühestens 5 Jahre nach der Verleihung der Ehrennadel in Silber. 
 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich um das Schützenwesen und um den 
Schießsport besonders verdient gemacht haben. 
 
 
Reihenfolge der Ehrungen gemäß Ehrungsordnung 

 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Ehrungen der einzelnen Verbände 
voneinander unabhängig zu werten sind. 
 

Die Wertigkeit ist nachstehender, aufsteigender Reihenfolge entsprechend zu 
übernehmen. 
Zwischen den einzelnen Ehrungen sollte ein Zeitraum von mind. 3 Jahren liegen. 
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Ehrungsordnung des Schützengaues Main-Spessart 
 
Vorwort 
 
In Anlehnung an die Ehrungsordnung des Deutschen Schützenbundes und des Bayerischen 
Sportschützenbundes gibt sich der Schützengau Main-Spessart die nachstehende 
Ehrungsordnung. Sie ist ab sofort gültig und sollte Grundlage und Richtlinie für vornehmende 
Ehrungen sein. Sie ersetzt die bisherige Ehrungsordnung vom 30.07.2001. 
 
1.0 Ehrungen 
 
1.1 Verbandsehrung für langjährige Mitgliedschaft im BSSB/DSB 

 
Mitgliedern des BSSB kann eine Ehrung durch den Bayerischen Sportschützenbund und dem 
Deutschen Schützenbund zuteil werden. 

Die Anträge werden durch den Verein, mittels Formblatt, beim  
1. Gauschützenmeister gestellt. 

 
1.1.1 Mitgliedschaft 25 Jahre  Kostenpauschale für den Verein 
1.1.2 Mitgliedschaft 40 Jahre  Kostenpauschale für den Verein 
1.1.3 Mitgliedschaft 50 Jahre  kostenlos für den Verein 
1.1.4 Mitgliedschaft 60 Jahre  kostenlos für den Verein 
1.1.5 Mitgliedschaft 70 Jahre  kostenlos für den Verein 
 

Die Überreichung der Urkunde und des Ehrenzeichens soll möglichst durch einen 
Vertreter des Schützengaues erfolgen, der durch den Verein einzuladen ist. 
Das zu ehrende Mitglied sollte zur Ehrung anwesend sein. 

 
1.2 Verbandsehrung für besondere Leistungen und Verdienste 

 
Mitglieder des BSSB können aufgrund besonderer Leistungen und Verdienste eine 
Ehrung vom Schützengau Main-Spessart, dem Schützenbezirk Unterfranken, sowie 
vom Bayerischen-Sportschützenbund oder Deutschen Schützenbund erhalten. 
Grundlage ist die Ehrenordnung der jeweiligen Verbände. 

 Die Anträge werden auf Vorschlag des Gauschützenmeisteramtes beim 
entsprechenden Verband gestellt. 

 Vereine müssen einen formlosen Antrag mit Begründung beim 1. Gauschützenmeister 
einreichen. 

 
Zwischen den einzelnen Ehrungen für eine Person soll ein Zeitraum von fünf Jahren 
liegen. 
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1.2.1 Verdienstnadel des BSSB "In Anerkennung" 

 
Jeder Verein kann mittels eines formlosen Antrages mit Begründung beim 1. Gau-
schützenmeister für Mitglieder seines Vereins diese Nadel beantragen. Voraussetzung 
sind besondere Verdienste oder langjährige Mitgliedschaft in der Vereinsführung über 
einen Zeitraum von ca. 10 Jahren. 
 
Die Überreichung der Urkunde und des Ehrenzeichens soll möglichst durch einen 
Vertreter des Schützengaues erfolgen, der durch den Verein einzuladen ist. 
Das zu ehrende Mitglied sollte zur Ehrung anwesend sein. 
 

1.2.2 Protektorabzeichen  Kostenpauschale 
 
Das Protektorabzeichen S. K. H. Franz von Bayern wird verliehen an Mitglieder die 
mindestens fünf Jahre Mitglied im BSSB sind und sich besondere Verdienste um das 
bayerische Schützenwesen erworben haben.  
 
Jeder Verein kann mittels Formblatt und kurzer Begründung an den 1. Gauschützen-
meister, alle fünf Jahre für je zwanzig gemeldete Mitglieder 1 Abzeichen beantragen. 
 
Die Überreichung der Urkunde und des Ehrenzeichens soll möglichst durch einen 
Vertreter des Schützengaues erfolgen, der durch den Verein einzuladen ist. 
Das zu ehrende Mitglied sollte zur Ehrung anwesend sein. 
 

1.3 Weitere Ehrenzeichen  
 

die in die Zuständigkeit des Bezirkes Unterfranken, BSSB und DSB fallen können nur 
über den 1. Gauschützenmeister beantragt werden.  
Letzter Vorschlagstermin ist jeweils der 15. Oktober für das folgende Jahr. 
 

2.0 Ehrenzeichen des Schützengaues 
 

Für besondere Verdienste und Leistungen in der Vorstandschaft oder im sportlichen 
Bereich kann es auf Antrag nachstehende Ehrenzeichen geben 
 
Gauehrenzeichen in 
 

2.1 Grün ca. 15 Jahre Verbandsarbeit kostenlos 
   

2.2 Silber ca. 20 Jahre Verbandsarbeit kostenlos 
 

2.3 Gold ca. 25 Jahre Verbandsarbeit kostenlos 
 
Die Anträge werden durch den Verein, mittels Formblatt und Begründung, beim 1. 
Gauschützenmeister gestellt. 
 
Die Überreichung der Urkunde und des Ehrenzeichens soll möglichst durch einen 
Vertreter des Schützengaues erfolgen, der durch den Verein einzuladen ist. 
Das zu ehrende Mitglied sollte zur Ehrung anwesend sein. 
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3.0 Anerkennung für langjährige Mitarbeit im Gauausschuss 
 
3.1 25 – jährige Mitarbeit und alle fünf weiteren Jahre 
 Urkunde und Präsent im Wert von ca. 75 Euro 
3.2 Bei Ausscheiden aus dem Gauausschuss wird auf Beschluss des 

Gauschützenmeisteramtes, je nach Art und Tätigkeit, ein Präsent überreicht. 
 

Überreicht wird die Urkunde und das Präsent alljährlich während des 
Gauschützentages und zwar von einem Mitglied des Gauschützenmeisteramtes. 
Die zu ehrende Person ist schriftlich einzuladen. 

 
4.0 Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 

Es können ernannt werden auf Vorschlag des Gauschützenmeisteramtes durch die 
Mitgliederversammlung 

4.1 Personen, die sich um das Schützenwesen, den Schießsport oder um den Schützengau 
besonders verdient gemacht haben  

4.2 Ein Gauschützenmeister, der nach langjähriger und verdienstvoller Tätigkeit aus dem 
Amt scheidet, kann von der Mitgliederversammlung zum Gauehrenschützenmeister 
ernannt werden mit Sitz und Stimme im Gauausschuss. 
 
Überreicht wird die Ernennungsurkunde alljährlich während des Gauschützentages 
und zwar von einem Mitglied des Gauschützenmeisteramtes. 

 
5.0 Schützengauehrung für besondere Leistungen und Verdienste 
 

Mitglieder des Gauausschusses, von Gauvereinen oder Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens können auf Beschluss des Gauschützenmeisteramtes für besondere Leistungen und 
Verdienste geehrt werden. 
Gründe können zum Beispiel sein 

5.1 Organisieren von Veranstaltungen 
5.2 Pflege des Schießsportes 
5.3 Überdurchschnittlicher Einsatz bei Veranstaltungen 
5.4 Beendigung der Amtszeit 
5.5 Besondere Unterstützung 
5.6 Langjährige besondere sportliche Leistung 

 
Die Würdigung der Person kann durch eine Ehrung erfolgen, aber auch durch ein 
Präsent oder eine andere Belohnungsform. Art der Ehrung, Höhe des Präsentes oder 
der Belohnungsform legt das Gauschützenmeisteramt in jedem Einzelfall fest. 
 
Überreicht wird das Präsent alljährlich während eines besonderen Anlasses und zwar 
von einem Mitglied des Gauschützenmeisteramtes. 
Die zu ehrende Person ist schriftlich einzuladen. 
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6.0 Zuwendungen für Vereinsjubiläen 
 

Bei Jubiläumsfeiern von Schützenvereinen des Gaues gibt es eine Ehrengabe für 
6.1 25 – jähriges Vereinsjubiläum 
6.2 50 – jähriges Vereinsjubiläum 
6.3 75 – jähriges Vereinsjubiläum 
6.4 100 – jähriges Vereinsjubiläum 
6.5 für jedes weitere Jubiläum 
6.6 Bei Jubiläen von Schützengauen oder anderer Institutionen wird über die Höhe der 

Zuwendung vom Gauschützenmeister im Einzelfall entschieden. 
 
 
7.0 Beerdigungen 
 
7.1 Gauehrenmitglied / Mitglieder des Gauausschusses 

Zuständiges Mitglied des Gauschützenmeisteramtes besorgt Blumengebinde und legt 
dieses am Grab in Begleitung der Gaufahne nieder.  

 
8.0 Voraussetzungen für die Ehrenordnung 
 
8.1 Jährliche Vorlage einer Liste an das Gauschützenmeisteramt über 25-jährige, usw. 

Mitgliedschaft im Gauausschuss. 
8.2 Jährliche Einspeicherung besonderer Verdienste von Mitgliedern des Gaues in eine 

spezielle Ehrenkartei (EDV BSSB-Programm) 
Vorschläge dazu durch Mitglieder / Entscheidung durch das Gauschützenmeisteramt. 

8.3 Vorlage einer Liste von Sportleitung über sportliche Ehrungen. 
8.4 Alle Entscheidungen innerhalb der Ehrenordnung sind wenn möglich im Rahmen 

einer Sitzung zu treffen.  
8.5 Zur Vorbereitung eines Geschäftsjahres sollte bis Ende Oktober eines jeden Vorjahres  

eine Sitzung des Gauschützenmeisteramtes über die Ehrenordnung erfolgen. 
 
Diese Ehrungsordnung wurde in der Sitzung des Gauausschusses am 15.09.2008 
beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie ersetzt alle bisherigen 
Regelungen. 
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Antrag 
 

zur Verleihung von Ehrenzeichen des Bayer. Sportschützenbundes 
für 25-, 40-, 50-, und 60-jährige Mitgliedschaft 

 
Verein: _____________________________________________________________________ 
 
Kenn-Nr: ___________________________________________________________________ 
 
Gau: _______________________________________________________________________ 
 
Beantragt Ehrenzeichen des BSSB für nachstehende aufgeführte Mitglieder: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Vor- und Zuname Mitglied seit: 25, 40, 50, 60 Jahre 
__________________________________________________________________________________________ 
1. 
__________________________________________________________________________________________ 
2. 
__________________________________________________________________________________________ 
3. 
__________________________________________________________________________________________ 
4. 
__________________________________________________________________________________________ 
5. 
__________________________________________________________________________________________ 
6. 
__________________________________________________________________________________________ 
7. 
__________________________________________________________________________________________ 
8. 
__________________________________________________________________________________________ 
9. 
__________________________________________________________________________________________ 
10. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Frühere Vereinszugehörigkeiten:________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Anmerkung: 
Falls Ehrenzeichen des Deutschen Schützenbundes gewünscht werden, bitte besonders vermerken. 
 
 
_______________________________, den _______________ __________________________________ 

 1. Schützenmeister 
 
 
 __________________________________ 
 1. Gauschützenmeister 
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An den  
Schützengau Main-Spessart 
Reinhold Köppel 
Palmenweg 10 
 
63741 Aschaffenburg 
 
 

Antrag auf ein Gauehrenzeichen  
des Schützengaues Main-Spessart 

 
 
Wir beantragen für das nachstehend aufgeführte Mitglied das angekreuzte Gauehrenzeichen in 
 

Gold ��� �   Silber ��� �   Grün  ��� �  
 
   
   
 Vor- und Zuname Geburtsdatum Mitglied seit 
 
Begründung: ............................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
 
.................................................. ......................................................... 
Datum 1. Schützenmeister 
 
 
Der Antrag wird befürwortet 
 
.................................................. ............................................................ 

Datum 1. Gauschützenmeister 
 

Vereins-Kenn-Nr. 
 
 
 
 
 
 
 
Schützengesellschaft bzw. -verein mit Adresse 
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Versicherungen des BSSB 
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zu finden unter 
 www.bssb.de 

 Service Versicherungen 
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Spendenrecht 
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Steuerliche Neuregelung des Spendenrechts BSSB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nachschrift aus der Bayerischen Schützenzeitung 02/2000 
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Mitteilungen über die steuerliche Neuregelung des Spendenrechts für 
gemeinnützige Mitgliedsvereine des Bayerischen Sportschützenbundes 
 
Das Landesschützenmeisteramt des Bayerischen Sportschützenbundes gibt nachstehend eine 
Zusammenfassung der ab 01. Januar 2000 gültigen steuerlichen Neuregelung des „Spendenrechts“ 
bekannt. 
Es werden nachfolgend für Sportvereine bedeutsame Neuregelungen zusammengefasst. 
 
 
 
 

I. Wesentliche Neuregelungen 
 

1. Wegfall des sogenannten „Durchlaufspendenverfahrens“ 
 
Bisher war es so, dass diverse gemeinnützige Vereine, wozu vor allem die Sportvereine 
gehörten, Spendenbescheinigungen bezüglich der vom Spender steuerlich abzugsfähigen 
Spenden nicht direkt ausstellen konnten, sondern dies nur mittelbar über eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts, nämlich in der Regel der Gemeindeverwaltung bzw. Stadtverwaltung 
möglich war, also über das sogenannte „Durchlaufspendenverfahren“. Dies war zwingende 
Vorraussetzung dafür, dass der Spender die Spende steuerlich geltend machen konnte. 
 Mit Wirkung ab 01. Januar 2000 ist diese Durchlaufspendenverfahren grundsätzlich 
abgeschafft. Allerdings ist anzumerken, dass es (wenn die Gemeinde mitmacht!) weiterhin 
möglich ist und steuerlich anerkannt wird. Aus vielfachen Überlegungen sowohl auf Seiten der 
Gemeinden als auch Seiten der Verein dürfte jedoch in Zukunft überwiegend das neue 
Verfahren, so wie wir es nachstehend darstellen, angewandt werden. 
 
2. Zuwendungsbestätigungen 
 
Im Rahmen der steuerlichen Neuregelungen wurde zunächst einmal der Begriff „Spende“ durch 
den Begriff „Zuwendung“ und in der Folge die bisherige „Spendenbestätigung“ durch den 
Begriff „Zuwendungsbestätigung“ ersetzt. 
 
Neu ist ebenfalls, dass die gemeinnützigen Vereine, also auch Sportvereine, sprich die 
Schützenvereine selbst und direkt diese Zuwendungsbestätigungen als „Zuwendung“ dem 
„Zuwendenden“ (bisher Spender) ausstellen können und dürfen. Dies ist zwar einerseits eine 
zusätzliche Belastung für die Vereine, andererseits vermag dies jedoch nach unserer Auffassung 
den direkten Kontakt zum „Spender“ fördern und der Schnelligkeit der Ausstellung einer 
derartigen Bestätigung dienlich sein. 
 In diesem Zusammenhang hat der Gesetzgeber auch die Art und Zahl der gemeinnützigen 
Zwecke geändert und angepasst. Die bisher in einer Anlage 7 zu den 
Einkommenssteuerrichtlinien enthaltenen Auflistung (Sport fällt unter Nr. 3) wurde durch eine 
Anlage 1 zu §48 Abs.2 der Einkommensteuerdurchführungsverordnung ersetzt (also durch eine 
gesetzliche Regelung). Der förderungswürdige Zweck Sport ist in Abschnitt B Nr. 1 geregelt, so 
dass sich insofern im Ergebnis gegenüber bisher nichts ändert, nämlich, dass nur die „reinen 
Spenden“ (also nicht Mitgliedsbeiträge!) bestätigbar und beim „Spender“ absetzbar sind. 
 Bei der Form der „Zuwendungsbestätigung“ sowie bei den buchhalterischen Erfassungen 
werden genaue Vorschriften seitens der Finanzverwaltung gebracht, welche einzuhalten sind 
und auf die wir nachstehend hinweisen. 
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II. Formelle Anforderungen an die Zuwendungsbestätigung 
 
1. Amtliches Muster der Zuwendungsbestätigung 
 
Entsprechend den modernen Anforderungen hat das Bundesfinanzministerium dieses 
amtliche Muster nicht auf einem Formularvordruck zur Verfügung gestellt, sondern über das 
Internet als „Word-Dokument“. 
 Wir sind zwar nicht in allen Positionen von der äußerlichen Form dieses „amtlichen 
Musters“ begeistert, haben dies jedoch auch nach Rücksprache mit den Ministerien und den 
zuständigen Finanzamt in eine Form gebracht, welche eine gewisse optische Akzeptanz 
finden kann, haben jedoch insbesondere am materiellen Inhalt nichts geändert. Wir fügen 
Ihnen ein derartiges „amtliches Muster“ in der Anlage bei, und zwar für eine 
Geldzuwendung und für eine Sachzuwendung. Wir bitten Sie dringend, sich an diese 
Vorgaben bei der Ausstellung einer jeden Bestätigung zu halten und nicht davon 
abzuweichen, um die steuerliche Anerkennung nicht zu gefährden. 
 Nach unseren Vorstellungen gibt es zwei Möglichkeiten, dieses „amtliches Muster“ 
entsprechend unseren Vorschlag zu verwenden: 
- Sie erstellen ein kopierfähiges Grundexemplar und setzen per Hand oder per 

Schreibmaschine die fehlenden Daten ein. 
- Sie erstellen ein EDV-Dokument, am besten ein „Word-Dokument“, welches Sie in 

jedem einzelnem Fall mit den entsprechenden Daten ausfüllen und ausdrucken. 
 Verändern Sie bitte nichts an dieser amtlich vorgeschriebnen Form, insbesondere auch 
nicht am eigentlichen Inhalt. Wichtig ist dabei, dass Sie die für Ihren Verein ausgestellte 
Freistellungsbescheinigung mit den erforderlichen Daten (siehe Muster) angeben, 
insbesondere auch die Gültigkeitsdauer, da andernfalls die Zuwendungsbestätigung nicht 
anerkannt werden würde. Dies gilt auch, wenn Sie nur eine vorläufige 
Freistellungsbescheinigung vom Finanzamt erhalten haben. 
 Sowohl im Interesse des Zuwendenden (Spenders) als auch in Ihrem eigenen Interesse 
(siehe nachstehende Haftung) ist hier also größte Sorgfalt bei der Ausstellung dieser 
Zuwendungsbescheinigungen geboten. 
 
2. Wichtige Hinweise 

 
- Die Zuwendungsbestätigung darf eine DIN-A4 Seite nicht überschreiten. Dies ist zu 

beachten, wenn Sie die Zuwendungsbestätigung selbst auf dem PC z.B. als ein Word-
Dokument erstellen. Sie müssen darauf achten, dass trotz Einfügung der 
erforderlichen Daten (Name, Anschrift etc.) eine Din-A4-Seite nicht überschritten 
wird. 

- Die Zuwendungsbestätigung ist unter Angabe von Ort und Datum von der zuständigen 
Person, am besten dem Schützenmeister und/oder dem Schatzmeister persönlich und 
original zu unterzeichnen. Hier ist es auch möglich, dass durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung ausdrücklich einer anderen Person die Berechtigung zur 
Unterschrift unter die Zuwendungsbestätigungen erteilt. Dies ist jedoch durch einen 
Beschluss zu dokumentieren. 

 

III. Inhalt der Zuwendungsbestätigung 
 
Auch der Inhalt ist genau von Seiten der Finanzverwaltung vorgeschrieben. In dem 
beigefügten Muster ist alles enthalten, was für eine Geldzuwendung bzw. Sachzuwendung 
erforderlich ist. 
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Bei Sachzuwendungen ist eine eigene Bescheinigung mit eigenen Anforderungen 
auszufüllen. Dabei ist von jeder einzelnen Sache der Wert sowie die Bezeichnung in der 
Zuwendungsbestätigung genau anzugeben, wobei die Angaben im Muster eine Hilfe sein 
sollen. Wir bitten also hier nicht von den Inhalt, der vorgegeben ist, nicht abzuweichen, da 
sonst die Gefahr besteht, dass die Bestätigung nicht anerkannt wird. 
 

IV. Spenden bis zu einem Betrag von DM 100,- 
 
Hier lässt es die Finanzverwaltung aus Vereinfachungsgründen zu, dass nicht zwingend eine 
vom Verein ausgestellte Zuwendungsbestätigung in der vorgeschriebenen Art beim 
Zuwendenden (Spender) vorliegen muss, damit dieser die Spende steuerlich absetzen kann. 
Es genügt, dass dieser den Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung der Bank 
vorlegt. Allerdings gibt es auch wieder formale Voraussetzungen: 
 

- Der Empfänger muss ein gemeinnütziger Verein, hier der Schützenverein, sein. 
- Der Einzahlungsbeleg muss vom Verein hergestellt sein und auf diesem Beleg müssen 

der Name des Vereins einschließlich Angaben über dessen Freistellung von 
Körperschaftssteuern (entspricht der Anerkennung als gemeinnütziger Verein), also 
am besten die Steuernummer, das Finanzamt und das Datum der 
Freistellungsbescheinigung, eingedruckt sein, 

- Außerdem muss ersichtlich sein, für welchen steuerbegünstigten Zweck (Sport) die 
Zahlung erfolgt und dass es sich um eine Zuwendung (Spende) handelt. Es genügt 
nicht mehr, dass der Spender lediglich beim Finanzamt den Kontoauszug oder einen 
Einzahlungsbeleg vorlegt. Vielmehr müssen diese Angaben auf einer vom Verein 
hergestellten Unterlage (Überweisungsträger) ersichtlich sein. 
Empfehlung: 

 Im Hinblick auf diese Kompliziertheit des vereinfachten (!) Verfahrens, ist es unseres 
Erachtens durchaus zweckmäßig, auch bei kleineren Beträgen auf die 
Zuwendungsbestätigung zurückzugreifen. 

 

V. Alter der Freistellungsbescheinigung 
 
Wie im Muster vorgesehen, ist der Freistellungsbescheid des Finanzamts mit Angabe des 
Datums aufzuführen. Der Grund liegt darin (siehe Hervorhebungen im Hinweis), dass diese 
Datum nicht länger als fünf Jahre seit dem Tag der Ausstellung der Zuwendungsbestätigung 
zurückliegen darf. 
 Wenn eine „vorläufige Freistellungsbescheinigung“ dem Verein erteilt worden ist, darf 
der Tag der Ausstellung der Zuwendungsbestätigung nicht länger als drei Jahre seit dem 
Datum der vorläufigen Freistellungsbescheinigung zurückliegen. 
 Es ist also bei der Erstellung der Zuwendungsbestätigung genau darauf zu achten, ob ein 
Freistellungsbescheid seitens des Finanzamts vorläufig ist oder nicht und es ist 
dementsprechende Angabe zu machen. 
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VI. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 
 
Der Verein hat insbesondere Folgendes zu beachten: 
 
1. Aufzeichnungspflichten 
Die Vereinnahmung der Zuwendung muss in der Buchhaltung ordnungsgemäß aufgezeichnet 
werden. Das gleiche gilt für die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung für die 
Zwecke des Sports, was ebenfalls in der Buchhaltung entsprechend erkennbar sein muss. 
 
Bei Sachzuwendungen und beim Verzicht auf die Erstattung von Aufwand (sogenannte 
Aufwandsspenden), auf die hier nicht näher eingegangen wird) muss sich aus den 
Aufzeichnungen ergeben, wie sich der vom Verein in der Zuwendungsbestätigung bestätigte 
Wert der Zuwendung e ergibt. 
 
2. Aufbewahrungspflichten 
 
Der Verein muss ein Doppel der Zuwendungsbestätigung in seinen Unterlagen aufbewahren. 
Das Finanzamt wird gegebenenfalls diese Angaben nachprüfen. Wir empfehlen daher, dass 
ein als Duplikat bezeichnetes Exemplar der Zuwendungsbestätigung (original abgezeichnet 
vom Unterzeichner der Zuwendungsbestätigung) in den Belegen des Vereins jahresweise 
abgelegt und aufbewahrt wird. 
 

VII. Ergänzende Hinweise 
 
1. Haftung der Vereinsvorstände 
 
Wie aus dem im Formular amtlicherseits vorgesehenen Hinweis ersichtlich ist, besteht eine 
Haftung des Vereinsvorstandes für zu Unrecht ausgestellte Zuwendungsbestätigungen. Dies 
ist eine persönliche Haftung der handelnden Personen. 
Es ist also insbesondere auf Folgendes zu achten: 
- Die Zuwendungsbestätigungen müssen zutreffend sein, d.h. das dort bestätigte Geld 

muss auch eingegangen sein. 
- Die Zuwendung muss ausschließlich für den steuerbegünstigten Zweck. D.h. also für 

die ideellen Aufgaben des Vereins, bzw. für dessen Zweckbetrieb verwendet werden. 
Nicht begünstigt sind Zuwendungen im Zusammenhang mit steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (z.B. bezüglich Festen oder 
Verkaufsveranstaltungen). Es darf keine Gegenleistung des Vereins im Hinblick auf 
die Zuwendung erbracht werden (z.B. keien Spende ist der Verkauf von 
Eintrittskarten für Wohltätigkeitskonzerte). Diese Grundsätze sind auch beim 
sogenannten Sponsoring zu beachten. Zu Letzterem können wir auf Anfrage Näheres 
ausführen. 

- Die Vorstehend beschriebenen Form und der vorstehend beschriebene Inhalt der 
Zuwendungsbestätigung sind zwingend einzuhalten. Geschieht dies nicht, so hat der 
Spender zu befürchten, dass seine Spende steuerlich nicht anerkannt wird. Der 
Vereinsvorstand hat also peinlichst darauf zu achten, dass diese Vorschriften 
eingehalten werden, da ansonsten die Gefahr einer persönlichen Inhaftungnahme 
seitens des Finanzamtes besteht. 

- De Weiteren muss der Vorstand auch auf die Einhaltung der Aufzeichnungspflichten 
(wie vorhergehend beschrieben) achten, da bei Verstößen der Verlust der 
Gemeinnützigkeit und/oder seine Haftung möglich ist. 
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 Der Grund, warum die Verantwortung des Vereinsvorstands so streng zu beachten ist, 
liegt insbesondere darin begründet, dass bei einer ausgestellten Zuwendungsbestätigung 
grundsätzlich der Spender einen Vertrauensschutz genießt mit der Folge, dass bei unrichtigen 
oder missbräuchlichen Angaben auf der Zuwendungsbestätigung dem Staat ein Schaden 
entstehen kann. Insofern ist ein so großer Wert auf die Beachtung dieser Vorschriften bei der 
Ausstellung der Zuwendungsbestätigungen sowie bei Verwendung der Zuwendungen zu 
legen. 

 
2. Verwendung der Zuwendungen 
 
Vorstehend wurde bereits mehrfach angedeutet, dass es von großer Wichtigkeit ist, das die 
Zuwendungen (Spenden) ausschließlich für den gemeinnützigen Zweck des Vereins, 
einschließlich dessen Zweckbetrieb (hier Sport) verwendet werden. Es darf also keinesfalls 
eine Spende für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder zum Ausgleich 
von Verlusten verwendet werden. Gleiches gilt für Umlagen zum Ausgleich von Verlusten 
eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. 
 Bei Sportvereinen dürfen ausschließlich Spenden (also nicht Mitgliedsbeiträge) als 
gemeinnützig bestätigt werden. Die Verwendung seitens des Vereins ist nachzuweisen. 
 Besondere Sorgfalt ist bei den Sachzuwendungen auf die Bewertung zu legen (siehe 
vorstehend). 
 Ähnliches gilt für die sogenannten „Aufwandsspenden“ nämlich den Verzicht auf die 
Erstattung von Aufwand (siehe ebenfalls vorstehend), was hier jedoch nicht weiter erläutert 
werden soll. 
 
3. Anwendungsbereich 
 
Diese Neuregelungen gelten für alle gemeinnützigen (Sport-) Vereine, welche steuerlich 
erfasst sind, also für alle Mitgliedsvereine sowie Gaue, Sektionen und Bezirke des BSSB. 
 Sollten sich Fragen ergeben, so steht der BSSB jederzeit zur telefonisch zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Georg Sachenbacher, 
Rechtsanwalt/Wirtschaftsprüfer, 
Fachanwalt für Steuerrecht 
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Bestätigung über Geldzuwendung  
 
 zu finden unter www.bssb.de, Infos,  Formblätter, Zuwendungsbestätigung 
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Bestätigung über Sachzuwendungen 
 
 
 

zu finden unter www.bssb.de, Infos,  Formblätter, Zuwendungsbestätigung 
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